
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
und der örtlichen Bauvorschriften 

„Nördlicher Ortseingang“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grosselfingen hat am 26.04.2023 in öffentlicher Sitzung den im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellten Bebauungsplan “Nördlicher Ortsein-
gang“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusammen mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) als jeweils 
selbständige Satzungen beschlossen. 
Grundlage des Beschlusses vom 26.04.2023 sind der Lageplan (Planzeichnung) vom 
17.11.2021 / 06.07.2022, der Textteil und die örtlichen Bauvorschriften vom 17.11.2021 / 
06.07.2022 / 14.12.2022. Es gilt die Begründung vom 17.11.2021 / 06.07.2022 / 14.12.2022. 
 
 
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Grosselfingen und bezieht die Flurstücke 
3066, 3068, 3069, 3070 und 3071 vollständig sowie eine Teilfläche des Flurstücks 1875 (Ran-
gendinger Straße) ein. Der Geltungsbereich ist im nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt 
dargestellt. 

 



Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften einschließlich der Begründung mit Fach-
beitrag Artenschutz zur Speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung werden im Rathaus der Ge-
meinde Grosselfingen, Bruderschaftsstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 02, ab sofort während 
der üblichen Dienststunden zur Einsicht für jedermann bereitgehalten. Dort wird auch über den 
Inhalt des Bebauungsplans auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Unterlagen können auch im 
Internet unter www.grosselfingen.de/oeffentlichkeitsbeteiligung unter In Kraft getretene 
Bebauungspläne abgerufen werden. 
 
 
Planerhaltung: 
Gemäß § 215 Baugesetzbuch werden 

1. nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch und § 214 Abs. 2a Baugesetz-
buch beachtliche Verletzungen der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch und § 214 Abs. 2a Bauge-
setzbuch beachtliche Verletzungen der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs 

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Grosselfingen, Bruderschaftsstraße 66, 72415 Grosselfin-
gen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetzbuch über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-
gensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 Baugesetzbuch über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (oder von Verfahrens- oder Formvorschriften, die auf Grund der Gemeinde-
ordnung erlassen wurden) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde Grosselfingen, Bruderschaftsstraße 66, 72415 Grosselfingen geltend 
gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn 

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Geset-
zeswidrigkeit widersprochen hat oder 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

 
Auf die Regelung des § 47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung wird hingewiesen. 
 
 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften “Nördlicher Ortseingang“ tre-
ten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)). 
 
 
Grosselfingen, 21.07.2023 
Friedrich Hubert Dieringer, Bürgermeister 
 

http://www.grosselfingen.de/oeffentlichkeitsbeteiligung

